
Parkverbot & Bußgeldkatalog 2025/2026
Die wichtigsten Regeln, Bußgelder und Punkte im Überblick

Gut zu wissen: Seit der StVO-Novelle im November 2021 wurden die Bussgeldhoehen fuer Park- und

Halteverstoeße deutlich erhoeht. Besonders bei Behinderung oder Gefaehrdung drohen bis zu 110 EUR

sowie Punkte in Flensburg.

Halten vs. Parken – der Unterschied

Halten: Freiwilliger Stillstand, Fahrer bleibt im Fahrzeug (z. B. Aussteigenlassen). Parken: Fahrzeug steht

laenger als 3 Minuten oder wird verlassen.

Wo ist Parken laut StVO verboten?

• Im absoluten oder eingeschraenkten Halteverbot (Zeichen 283 / 286)

• Auf Gehwegen, Radwegen und Radschnellwegen

• Vor Bordsteinabsenkungen und Grundstuecksausfahrten

• In zweiter Reihe

• Vor Feuerwehrzufahrten und ueber Hydranten

• 5 m vor Kreuzungen, Einmuendungen oder Zebrastreifen

• Im Haltestellenbereich von Bus und Strassenbahn

• Auf Autobahnen (ausserhalb Pannen-/Nothaltebuchten)

Bussgelder ohne Punkte in Flensburg

Verstoss Bussgeld Punkte

Parken im Halteverbot / unuebersichtl. Stelle, Kurve, Zebrastreifen, 5 m vor
Lichtzeichen

35 EUR –

… mit Behinderung oder laenger als 1 Stunde 55 EUR –

Parken auf Geh-/Rad- oder Radschnellweg 55 EUR –

Vor Feuerwehrzufahrt / Schwerbehindertenparkplatz / Fussgehaengerbereich 55 EUR –

Parken ohne Parkscheibe/-schein – bis 30 Min. Ueberschreitung 20 EUR –

… bis 1 Stunde 25 EUR –

… bis 2 Stunden 30 EUR –

… bis 3 Stunden 35 EUR –

… ueber 3 Stunden 40 EUR –



Bussgelder mit Punkten in Flensburg

Verstoss Bussgeld Punkte

Parken in zweiter Reihe mit Behinderung 55 EUR 1

Parken in zweiter Reihe mit Gefaehrdung 80 EUR 1

Parken in zweiter Reihe mit Unfall 110 EUR 1

Parken auf Autobahn / Kraftfahrstrasse (ausserhalb Pannenbucht) 70 EUR 1

Rettungsgasse blockiert 200–320 EUR
2 +

Fahrverbot

Haeufige Fragen (FAQ)

Wann bekomme ich Punkte beim Falschparken?
Punkte gibt es nur bei konkreter Behinderung oder Gefaehrdung anderer – z. B. Parken in 2. Reihe mit

Behinderung (1 Punkt) oder Rettungsgasse blockiert (2 Punkte + Fahrverbot).

Wie lange darf ich im eingeschraenkten Halteverbot stehen?
Nur kurzes Halten zum Be-/Entladen – Fahrzeug muss besetzt bleiben. Echtes Parken ist verboten.

Kann ich gegen einen Strafzettel Einspruch einlegen?
Ja. Nach Ablauf der Zahlungsfrist (1 Woche) folgt ein Bussgeldbescheid, gegen den innerhalb von 2 Wochen

schriftlich Einspruch eingelegt werden kann.

Was kostet Abschleppen?
Die Abschleppkosten (100–300 EUR je nach Stadt) traegt der Halter zusaetzlich zum Bussgeld.

Weitere Informationen und aktuelle Updates:

https://www.verkehrszeichen-online.org/strafkatalog-bussgeldkatalog/parkverbot/
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